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Der Gemeinderat von Gresten-Land 
hat in seiner Sitzung am 1. März 
2018 beschlossen, Personen mit 
besonderer Leistung und Verdienste 
zu ehren.  
 

Der Beschluss für die Ehrung von 
Herrn Leopold Großberger erfolgte 
bereits im Februar 2017. Die 
Übergabe fand heuer statt. 
 
Herr Leopold Großberger erhielt in 
Würdigung der Verdienste in seiner 
Tätigkeit als langjähriger Obmann 
vom SC Welser Profile Raika 
Gresten-Reinsberg (1996-2016) das 
Ehrenzeichen in Gold für besondere 
sportliche Leistungen der Gemeinde 
Gresten-Land verliehen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herr Johann Harlander erhielt in 
Würdigung seiner Verdienste in 
seiner Tätigkeit als langjähriges 
Vorstandsmitglied (seit 1979) 
vom Privilegierten Schützenverein 
Gresten, davon 2010 bis 2016 als 
Oberschützenmeister, das Ehren-
zeichen in Gold für besondere 
Leistungen der Gemeinde 
Gresten-Land verliehen.  
 

Herr Werner Gruber  erhielt in 
Würdigung seiner Verdienste in 
seiner Tätigkeit als langjähriges 
Vorstandsmitglied (seit 1998) 
vom Privilegierten Schützenverein 
Gresten das Ehrenzeichen in 
Silber für besondere Leistungen 
der Gemeinde Gresten-Land 
verliehen.  
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Wort des 
Bürgermeisters 
 
 

Rechnungsabschluss 
2017 
 
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Bürger! 
 
Am 1. März 2018 wurde der Rechnungs-
abschluss 2017 einstimmig vom Gemeinderat 
beschlossen.  
 
Durch die gute, wirtschaftliche Entwicklung 
konnten Mehreinnahmen bei Kommunalsteuer 
und Ertragsanteilen verbucht werden. Als 
Bürgermeister danke ich besonders den 
örtlichen Firmen und Unternehmen für deren 
wirtschaftlichen Leistungen und die gute 
Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch den 
Gemeindemitarbeitern im Außendienst. Durch 
ihren persönlichen Einsatz und ihre 
Qualifikation können viele anfallende Arbeiten 
kostengünstig, effizient und unbürokratisch 
erledigt werden.  
 
Die größte Investition 2017 war in unserer 
Gemeinde der Um- und Zubau beim 
Gemeindeamt. Mit Beginn der ersten Bauphase 
im Februar, war es für die Mitarbeiter im 
Innendienst nicht einfach neben der Lärm- und 
Staubbelastung den laufenden Betrieb aufrecht 
zu erhalten. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei meinen Mitarbeitern im Innendienst, aber 
auch bei den BürgerInnen für das entgegen 
gebrachte Verständnis bedanken.  
 
Nach Fertigstellung des Zubaus erfolgte Anfang 
September die Neueinrichtung im Bürgerbüro, 
sowie die Installierung einer neuen Computer- 
und Telefonanlage. Bis Jahresende 2017 
konnten die letzten Bau- und 
Installationsarbeiten zum Großteil 
abgeschlossen werden. 
Am 29. April 2018 werden wir in einer 
Feierstunde das neue Amtsgebäude segnen und 
eröffnen.  
 
Ich darf alle GemeindebürgerInnen und 
Interessierten von Gresten-Land zu dieser 
Feierstunde mit anschließender Besichtigung 
des Amtsgebäudes herzlich einladen. Mit dem 
neu errichteten Amtsgebäude möchten wir allen 
BürgerInnen einen modernen und zeitgemäßen 
Bürgerservice bieten.   

Rechnungsabschluss in 
Zahlen  
 

Gemeinde Gresten-Land 
 

Ordentlicher Haushalt  
Einnahmen…………  € 2.848.063,00  
Ausgaben…………..  € 2.586.877,33 
Überschuss…………  €    261.185,67 
Außerordentlicher Haushalt 
Einnahmen…………  € 1.851.942,63 
Ausgaben…………..  € 1.583.616,40 
Überschuss…………  €    268.326,23 
Schuldenstand 
Stand 1.1.2017…….  € 1.147.946,37 
Stand 31.12.2017….  € 1.560.205,24 
Rücklagen 
Stand 1.1.2017……  €    985.469,62 
Stand 31.12.2017…  €    849.628,64 
Gemeindeeinnahmen 
Grundsteuer A+B………. €      79.350,54 
Kommunalsteuer………. €    563.630,42 
Ertragsanteile………….. € 1.247.101,88 
Aufstockungsbeitrag…... €        4.589,49 
Anteil an Kapitalertragsst. €        2.744,80 
Zinsen Annuititätenzuschuss €    100.966,14 
 

Gemeindeausgaben 
Schulerhaltungsbeiträge u. 
Umlagen VS u. NMS……… € 255.410,66 
Musikschulverbandsumlage  €   42.580,12 
NÖKAS (Krankenanstalten- 
Sprengel)………………….. € 402.648,25 
Sozialhilfeumlage………… € 236.548,51 
Altenbetreuung  
Hauskrankenpflege……….. €     6.854,71 
Jugendwohlfahrtsumlage 
Tagesmütter……………… €    31.848,35 
Darlehensrückzahlungen… €  103.343,74 
Zinsen für verschiedene 
Darlehen…………………. €      9.431,42 
Zuführungen an außer- 
Ordentlichen Haushalt…… €  24.000,00  
 

Der Sollüberschuss bezieht sich im Vergleich auf 
die veranschlagten Beträge im Voranschlag. Der 
ordentliche und außerordentliche Haushalt konnte 
somit wieder ausgeglichen werden. 
Die Gliederung in einen ordentlichen und 
außerordentlichen Haushalt richtet sich nach der 
finanziellen Deckung, wobei in den 
außerordentlichen Haushalt nur solche Ausgaben 
kommen, die durch außerordentliche Einnahmen 
gedeckt sind (Darlehens- und Anleihenerlöse, Erlöse 
aus der Veräußerung von Vermögen, 
Rücklagenentnahmen, Bedarfszuweisungen, 
Zuschüsse, Transferzahlungen, etc.). 



Ehrenbürgerin 
KR Waltraud 
Welser 
 
Ableben 
 
Unsere Ehrenbürgerin 
Frau Kommerzialrätin 
Waltraud Welser ist am 
27.02.2018 im 92. 
Lebensjahr verstorben. 
Als Gründerin der 
Unternehmensgruppe 
Welser Profile hat sie 
zum heutigen Wohl-
stand auch in unserer 
Gemeinde beigetragen.  
 

Wir danken Frau Kommerzialrätin Waltraud 
Welser für ihr jahrzehntelanges Engagement. 
Wir werden sie in guter Erinnerung behalten 
und ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.  

 
Wasserbezieher 
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In den letzten Jahren 
wurde vermehrt bei 
Liegenschaften die an 
die Ortswasserleitung 
angeschlossen sind ein 
deutlich überhöhter 
Wasserverbrauch 
festgestellt. Grund 
dafür ist fast immer ein 
Leck in der 
Hausinstallation. 
 
Die Gemeinde ersucht alle Wasserbezieher im 
eigenen Interesse regelmäßig ihre Leitungen 
und den Wasserzählerstand zu kontrollieren um 
unnötige Kosten einzusparen. 

 
 
 

Musikschulanmeldung 
 
Schuljahr 2018/2019 
 
Neuanmeldungen für die 
Musikschule für das Schuljahr 
2018/2019 können ab sofort im 
Gemeindeamt vorgenommen 
werden. Formulare sind auf der 
Gemeindehomepage oder im 
Gemeindeamt erhältlich. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme eines Schülers 
ist gemäß §5 des NÖ Musikschulgesetzes 2000 
ein freier Unterrichtsplatz und die Eignung für 
das betreffende Fach.  
Der Austritt kann nur mit Schuljahresende 
erfolgen! Ausgenommen sind längere 
Krankheit, Übersiedlung etc.  
 
Die Neuanmeldungen müssen bis spätestens 
Ende Mai im Gemeindeamt abgegeben 
werden.  
 
 

Frühjahrsputz 2018 
 
Stopp Littering.at -  
Ramadama 
 
Alle, die ein sauberes Gresten-Land schätzen 
sind zum Frühjahrsputz in der Gemeinde  
am 7. April 2018 herzlich eingeladen.  
Wir treffen uns um 8:00 Uhr im Bauhof der 
Gemeinde Gresten-Land. 
 
Mitzubringen: Festes Schuhwerk oder 
Gummistiefel, wenn vorhanden 
Arbeitshandschuhe, Warnweste 
„stopplittering.at“ 
 

 
 
Infos bzw. Anmeldung im Gemeindeamt 
Gresten-Land Tel. 07487/2240 oder 
gemeinde@gresten-land.gv.at. 
 
Im Anschluss wird zu einem Imbiss eingeladen. 
 



Stellenausschreibung 
 
Verwaltungsbedienstete/r 
Gemeindeamt Gresten-Land 
 
 

·  Anstellung:  
nach Vereinbarung 1. August oder        
3. September 2018 

·  Beschäftigungsausmaß:  
20 Wochenstunden; eventuell zu einem 
späteren Zeitpunkt Bereitschaft zur 
Aufstockung auf 40 Wochenstunden 

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach 
den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420 
i.d.g.F., Probezeit 3 Monate.  
 
 
Mindestentlohnung monatlich € 874,90 brutto 
mit 20 Wochenstunden; € 1.749,79 brutto bei 
Vollzeit (40 Wochenstunden); Einstufung je 
nach Qualifikation und eventuell anrechenbaren 
Vordienstzeiten. 
 
 

·  Aufgaben: 
�  allgemeine Verwaltungsagenden 
�  interne und externe 

Korrespondenz via Telefon und 
E-Mail 

�  Information und Betreuung von 
Bürgern 

�  Grundzüge in den Bereichen 
Kassabuch und Buchführung 

�  Vertretung der Kollegen bei 
Urlaub bzw. Krankenstand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

·  Voraussetzungen: 
�  Österr. Staatsbürgerschaft oder 

Staatsbürger/in eines 
Mitgliedstaates der EU 

�  bei männlichen Bewerbern: 
abgeleisteter Präsenz- oder 
Zivildienst 

�  Unbescholtenheit 
�  sehr gute Kenntnisse der 

deutschen Sprache in Wort und 
Schrift 

�  gute mündliche und schriftliche 
Ausdrucksfähigkeit 

�  umfangreiche EDV-Kenntnisse 
in Microsoft Office 

�  Buchhaltungskenntnisse von 
Vorteil 

�  Bereitschaft zur Ablegung der 
nötigen Fachprüfungen 
(Gemeindedienstprüfung) bzw. 
zur Weiterbildung 

�  Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit 

�  Verantwortungsbewusstes 
Handeln und Eigenständigkeit 

�  Führerschein Gruppe B 
 

·  Beilagen zur Bewerbung: 
�  Bewerbungsschreiben  
�  Lebenslauf 
�  Prüfungszeugnisse oder 

Qualifikationsnachweise 
�  Nachweis der österreichischen 

Staatsbürgerschaft oder der 
Staatsangehörigkeit zur EU 

 

 
 

Ihre schriftliche Bewerbung ist unter Anschluss der erforderlichen Beilagen 
 

bis spätestens 30. April 2018 
 

im Gemeindeamt Gresten-Land, Friedhofgasse 4,  
3264 Gresten abzugeben. 

 



Statistik Austria �
kündigt SILC-Erhebung an 
 
Die Statistik Austria erstellt im öffentlichen 
Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, 
die ein umfassendes, objektives Bild der 
österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft 
zeichnen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, dass verlässliche und 
aktuelle Informationen über die 
Lebensbedingungen der Menschen in Österreich 
zur Verfügung stehen.  

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz wird derzeit 
die Erhebung SILC (Statistics on Income and 
Living Conditions/Statistiken über Einkommen 
und Lebensbedingungen) durchgeführt.  

Diese Statistik ist die Basis für viele 
sozialpolitische Entscheidungen. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale 
Einkommens- und Lebensbedingungen-
Statistik-Verordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010).  

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus 
dem Zentralen Melderegister jedes Jahr 
Haushalte in ganz Österreich für die 
Befragung ausgewählt. Auch Haushalte unserer 
Gemeinde könnten dabei sein! Die 
ausgewählten Haushalte werden durch einen 
Ankündigungsbrief informiert und eine von 
Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson 
wird von März bis Juli 2018 mit den 
Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen 
Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese 
Personen können sich entsprechend ausweisen. 
Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier 
aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebensbedingungen zu 
erfassen.  

Haushalte, die schon einmal für SILC  
befragt wurden, können in den Folgejahren auch 
telefonisch Auskunft geben.  
 
Inhalte der Befragung sind u.a. die 
Wohnsituation, die Teilnahme am 
Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit 
und Zufriedenheit mit bestimmten 
Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit 
großem Aufwand erhobenen Daten ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich alle Personen  
 

 
 
 
 
 
 

eines Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung 
beteiligen.  
Als Dankeschön erhalten die befragten 
Haushalte einen Einkaufsgutschein über 15,- 
Euro. 
Die Statistik, die aus den in der Befragung 
gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein 
repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Eine 
befragte Person steht darin für Tausend andere 
Personen in einer ähnlichen Lebenssituation.  
Die persönlichen Angaben unterliegen der 
absoluten statistischen Geheimhaltung und 
dem Datenschutz gemäß dem 
Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik 
Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur 
für statistische Zwecke verwendet und 
persönliche Daten an keine andere Stelle 
weitergegeben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie 
unter: 

Statistik Austria 
Guglgasse 13 
1110 Wien 
Tel.: 01/711 28 8338  
(werktags Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr) 
E-Mail: silc@statistik.gv.at 
Internet: www.statistik.at/silcinfo  

 
Praxiswechsel 
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Frau Dr. Ingrid Wurzer 
ist mit ihrer Praxis  
Psychotherapie-
Beratung-Supervision 
in die A.Queiserstr. 3/5, 
Amstetten übersiedelt. 
Parkplätze gibt es vor 
der Tür. 
 

Information: 
Tel. 0699/81212348 
www.psychotherapie-wurzer.at  

 



Jahresrückblick 2017  
 

Geburten  
 
Gutleder Florian – Obergut 1,  Straßbauer 
Bogenreiter Tobias – Oberamt 16,  
Kinten 
Rosenberger Leonhard – Schadneramt 7, 
Schauersberg 
Dreischock Leon Josef - Unteramt 116 
Kogler Kilian  - Oberamt 97 
Mayr Daniel – Schadneramt 20, Schönbichl 
Aigner Linda  – Unteramt 170 
Latschbacher Leonie - Unteramt 198 
Eßletzbichler Marlies - Unteramt 84,  
Allmer Christiopher Alexander –  
Unteramt 110 
Plank Florian - Oberamt 71, Große Au 
Wieser Olivia Miriam – Unteramt 60, 
Saustingl 
Daurer Johannes Florian – Unteramt 143 
Lechner Valentina – Unteramt 182 
Schwarenthorer Max – Unteramt 158 
 

Sterbefälle  
 

Grüner Ernestine  - Unteramt 45 
Gindl Johanna - Oberamt 110 
Lechner Wilhelmine  -  Schadneramt 14, 
Baumgarten 
Zahnt Maria  – Oberamt 60 
Latschbacher Raimund – Schadneramt 37, 
Kasten 
Leichtfried Anna  - Schadneramt 21,  
Kl. Redlingshof 
Bogenreiter Barbara – Unteramt 104 
Wurm Franz  – Oberamt 43, Sägereck 
Lechner Leopold – Unteramt 3, Oberknogl 
 

Meldewesen  
Jahresrückblick 
 
Einwohnerstand  ….. 1.1.2017 1540 
 
Geburten……………      15 
Anmeldungen………      47 
 
Sterbefälle………….       9 
Abmeldungen………        71 
 
Einwohnerstand ……31.12.2017 1522 
 

 

Gesunde Gemeinde 
 
Veranstaltungen 2018 
 

4. April 2018 „Yoga zum Schutz 
der Weltmeere“  - im 
Anschluss 10 x Yoga Hatha-
Vinyasa mit Birgit Wurzer im 
Kindergarten Gresten-Land.  
Anmeldung: Birgit Wurzer BA, 
0676/8587234433 
 

27. April –„ Fit mit 
Frühlingskräutern - entschlacken 
und entgiften“ mit der Dipl. 
Kräuterpädagogin Anna Maria Rottermanner, 
Treffpunkt: Unteramt 66.  
Anmeldung: Anna Maria Rottermanner,  
Tel. 0660/7058608 
 

5. Juni „Walk and Talk“ –Beim 
Geh`n und Red`n kumman d`Leit 
z`sam“ Kontakt: Oelmann Gabriela MSc,  
Tel. 07487/2752 
 

9.August „Walderlebnistag für 
Kinder“ mit der Dipl. Kinder- und 
Gesundheitstrainerin Scharner Heidi 
(Ersatztermin 16.08.2018)  
Anmeldung: Heidi Scharner,  
Tel. 0676/7801179 
 

2. September 
„Proviant-Wandertag“ 
Information:  Gemeindeamt Gresten-Land Tel. 
07487/2240 
 

12. Oktober „Heilkraft mit 
Humor“ – Vortrag : Univ. Prof. Dr. Rotraud 
A. Perner, Kontakt: Marktgemeinde Gresten 
 

13. November: „Süßes aus der 5 
Elemente Küche“ mit Karin Franz. 
Anmeldung: Karin Franz, Tel. 0676/6056084 
 

1..Dezember: „Adventzauber für 
Kinder“ mit der Dipl. Kinder- und 
Gesundheitstrainerin Scharner Heidi 
Anmeldung: Heidi Scharner,  
Tel. 0676/7801179 



50 Jahre 
Gemeinde 
Gresten-Land 
 

Veranstaltungen 
 

14. April „Abschluss 
Harmonikaseminar“  
ab 15:00 Uhr beim Karlwirt. 
 

29. April „Tag der offenen Tür“ im 
Gemeindeamt 10:00 – 15:00 Uhr 

� 10:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Gresten.  

� Anschließend Festzug mit Begleitung 
der Ortskapelle zum Gemeindeamt.  

� Segnung des Amtes durch Geistlichen 
Rat, Pfarrer Franz Sinhuber.  

� Besichtigung des Gemeindeamtes 
Die Gemeinde Gresten-Land lädt alle Besucher 
zu einem kleinen Imbiss ein. Ein Kinder-
programm wird von unserer Dipl. Kinder- und 
Gesundheitstrainerin Scharner Heidi gestaltet.  
 

Wirtshauskabarett`l „die 3“ im 
Gasthaus Karlwirt  
… zu dritt verboten!  
„wenn bled, dann gscheid“ 
 

Termine: 27, 28, u.30. April, 4. 5. 11. u.12. 
Mai, jeweils 19:30 Uhr, 10. Mai, 17:00 Uhr 
 

Karten im Vorverkauf ab 4. April  erhältlich 
beim Karlwirt, Fam. Pöchhacker   
Tel. 07487/-2291. 
 

21. Mai „Tag der Pedalritter“  am 
Meridianradweg durch das Kl. Erlauftal. 
 

1.2.u.3. Juni „Feuerwehrfest“ im 
Wiesergraben, Veranstalter: Freiwillige 
Feuerwehr Gresten-Land. Musik: Fr 21 h, die 
Donauprinzen, Sa 20 h, 4 Steirer, So 10 h  
Hl. Messe, Frühschoppen mit der Orskapelle. 
 

9. Juni „Fahrt ins Grüne“  mit den 
Senioren zum Karlwirt, 

� 13:00 Uhr Andacht mit Geistlichen Rat, 
Pfarrer Franz Sinhuber  

� Filmvorführung, 50 Jahre Gresten-Land 
� Jause 
� Seniorenchor 
� D´erlauftal´er Hoda Lump`n 

Moderator: Andreas Lengauer 
 

9. Juni „Gresten-Landler“  beim 
Karlwirt ab: 19:00 Uhr   
 

Moderator: Andreas Lengauer 
� Musikdarbietungen: Seniorenchor, Blauen 

Engel, Bäuerinnenchor, Wiesergrabler 
Schuhplattler, Jagdhornbläser, Wia`z 
Hausmusi, Volkstanzgruppe, Alphörner, 
Suttengrobenberg-Musi, D´erlauftal´er Hoda 
Lump`n. 

 

10. Juni „Frühschoppen“ im 
Gasthaus Harreither, Fam. Teufel  
ab 10:00 Uhr mit der Ortskapelle Gresten. 
 

14-15. Juli „Dietenhofenfahrt“ 
anlässlich 50 Jahre Musikzug Dietenhofen. 
Es gibt noch Restplätze, wenn noch jemand 
Interesse hat, besteht die Möglichkeit zum 
Mitfahren. Anmeldung im Gemeindeamt. 
 

29. Juli „Dämmerschoppen“ im 
Gasthaus Ungermühle, Fam. Tazreiter 
ab 16:00 Uhr mit dem Blasorchester Gresten.  
 

10.11.u.12. August „Berglandfest“ 
Gseng, Veranstalter: Landjugend. 
 

2. September „Proviant-
Wandertag“  Veranstalter: Gemeinde und 
Heimatverein Gresten-Land 
 

7. September „Vereins- und 
Gewerbeabend“ beim Karlwirt ab 
19:00 Uhr, Veranstalter: Gemeinde 
 

29.u. 30. September „Mostfliegen“ 
in Gseng,  
Fam. Rumpl, Veranstalter: Union MFC 
Eisenstraße  
 

28. Oktober 
„Ehrenscheibenschießen“ im 
ehemaligen Gasthaus Fallmann/Teufl im 
Wiesergraben, Veranstalter: Gemeinde Gresten-
Land und der Privilegierte Schützenverein 

 
 



Ehrungen 2018 
 
Richtigstellung 
 
Im letzten Landkurier ist bei den Ehrungen 
leider ein Fehler passiert. Wir bitten dies zu 
entschuldigen und bringen daher die Ehrungen 
für 2018 nochmals. 
 

80. Geburtstag 
 

Franz Hinterleitner, Oberamt 38, Mitter-Dirnbach 
Theresia Plank, Unteramt 6, Steinhaus 

Adolfine Kogler, Schadneramt 60, 
Theresia Füsselberger, Unteramt 35, Ödenweg 

Sophie Eßletzbichler, Schadneramt 45, 
Maria Größbacher, Oberamt 62, Ortlmühle 

Johannes Wallner, Unteramt 84,  
Leopoldine Aigner, Schaneramt 74, Hintenthron 

Marianne Thalhauser, Oberamt 65 
Veronika Aigner, Oberamt 74, 

 

85. Geburtstag 
 

Rudolf Fischer, Unteramt 14, Hinterbuchen 
Friedrich Teufel, Unteramt 69, 
Johann Fressner, Oberamt 79,  

Christine Mayr, Schadneramt 20, Schönbichl 
Magdalena Frühwald, Schadneramt 56, 

Unterschützenberg 
August Plank, Schadneramt 72, Unter Büchl 

Hermine Wieser, Unteramt 60, Saustingl 
Katharina Simetzberger, Schadneramt 68, 

Bachner 
Cäcilia Lechner, Unteramt 4, Kraxenreith 

Alois Brod, Oberamt 37 

 
90. Geburtstag 

 

Franz Füsselberger, Unteramt 35, Ödenweg 
Maria Leichtfried, Schadneramt 71, Tazreith 

Maria Daurer, Unteramt 44, Eben 
Willibald Frühwald, Schadneramt 56, 

Schützenberg 
Cäcilia Daurer, Unteramt 32, Staudach 
Johann Leichtfried, Schadneramt 21,  

Klein Redlingshof 
Josef Luger, Schadneramt 25, Kerschbaummühle 

 
 
 
 
 

 

Goldene Hochzeit 
 

Marianne u. Franz Potzgruber, Oberamt 41 
Obergangleiten 

 

 
 

Steinerne Hochzeit 
 

Margareta u. Josef Luger, Schadneramt 25, 
Kerschbaummühle 

 
Änderung kostenlose 
Rechtsauskunft  
 

Gemeindeamt Gresten-Land 
 
Im Gemeindeamt Gresten-Land kann eine 
erstmalige, kostenlose Rechtsauskunft wie folgt 
eingeholt werden: 
 

Notar, Mag. Edgar 
Schüssler, 3292 Gaming, 
Ötscherlandstraße 36, 
steht ab März nur mehr 
jeden 1. Mittwoch im 
Monat von 8:30 – 10:00 
Uhr für Rechtsfragen im 
Gemeindeamt zur Ver-
fügung. Die Freitag-
termine gibt es ab sofort 
nicht mehr. 
Telefon:  07485/97311,  
E-Mail: schuessler@notariat-gaming.at  
 

Rechtsanwältin, Mag. 
Marlies Teufel, 3340 
Waidhofen an der Ybbs, 
Kapuzinergasse 9, gibt  
jeden 2. Donnerstag im 
Monat von 9:15 – 10:45 
Rechtsauskünfte im 
Gemeindeamt. 
Telefon: 07442/54400 
E-Mail: office@teufel-
anwalt.at  

 



Ärzte- und 
Apothekendienst 
 
Wochenend- und 
Feiertagseinteilung 
 
 
April  2018                              Apotheke 

01.  Dr. Nikou Syrus Gaming 
02. Dr. Nikou Syrus Steinakirchen 

07. u. 08.  Dr. Lindner Barbara Wieselburg  
14. u. 15.  Steinakirchen 
21. u. 22. Dr. Reiter Claudia Purgstall 
28. u. 29.  Dr. Lindner Barbara Scheibbs 

 
 Mai  

01. Dr. Nikou Syrus Wieselburg  
05. u. 06.  Dr. Nikou Syrus Gresten 

10.  Dr. Reiter Claudia Scheibbs 
12. u. 13. Dr. Reiter Claudia Gaming 
19. u. 20. Wieselburg  

21.  Purgstall 
26. u. 27.  Dr. Lindner Barbara Steinakirchen 

31.  Wieselburg 
 
Juni    
02. u. 03.  Dr. Reiter Claudia Purgstall 
09. u. 10.   Scheibbs 
16. u. 17.  Dr. Nikou Syrus Gresten 
23. u. 24.  Dr. Lindner Barbara Gaming 

30.  Dr. Reiter Claudia  Wieselburg  
   

 
 

         
 
 
Telefonnummern: 
Dr. Syrus Nikou  07487/2680 
Dr. Claudia Reiter  07485/98400 
Dr. Barbara Lindner  07480/20078 
 
Apotheke Gresten  07487/2673 
Apotheke Purgstall  07489/2874 
Apotheke Scheibbs  07482/42228 
Apotheke Gaming  07485/97224 
Apotheke Steinakirchen 07488/71616 
Apotheke Wieselburg  07416/52316 

 

Ausgezeichnete Gebäude 
vor den Vorhang! 
 
Energieeffizientes Bauen und 
Sanieren zahlt sich aus! 
Gebäudeplakette erhalten 
und Prämie sichern 
 
Sie haben bei der 
Umsetzung Ihres 
persönlichen 
Wohntraums 
energieeffiziente 
Maßnahmen 
getroffen und 
dadurch einen 
wertvollen und 
wesentlichen 
Beitrag zum 
Klimaschutz 
geleistet?        Copyright Land NÖ 
 

Um die Plakette zu erhalten, sind 
Mindestkriterien zu erfüllen. Eine 
Energiekennzahl (EKZ) �  30 kWh/m²a beim 
Neubau und �  100 kWh/m²a bei Sanierungen 
sowie ein ökologisches Heizsystem sind 
Grundvoraussetzung.  
 

Die gesamte Kriterienliste ist auf der Website 
der Energieberatung NÖ, 
www.energieberatung-noe.at, abrufbar. Nähere 
Informationen erhalten Interessierte auch bei der 
Energieberatungshotline der Energie- und 
Umweltagentur NÖ unter der Telefonnummer 
02742 221 44. 
 

Gebäude auszeichnen – Prämie erhalten 
Die Plakette kann kostenfrei bei der 
Energieberatung NÖ bestellt und ganz einfach 
an der eigenen Hauswand oder dem Gartenzaun 
montiert werden. 
 

Zusätzlich erhalten alle Ausgezeichneten eine 
Prämie in Form einer Fußmatte, einer 
Wetterstation oder eines Kühlschrankmagneten.  
 
Weitere Informationen zur Plakette 
„Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ 
erhalten Sie bei der Energieberatungshotline der 
Energie- und Umweltagentur NÖ unter der 
Telefonnummer 02742 221 44, 
www.energieberatung-noe.at oder www.enu.at  



Autowrackentsorgung 
 

Ordnungsgemäße Entsorgung 
für eine reine Umwelt! 
 
Bei Abholung von vollständigen Altautos wird 
€ 50,- pro Stück (ohne Motor € 30,- pro Stück) 
ausbezahlt. Ausgeschlachtete Autos werden 
gratis abgeholt ohne dass ein Betrag bezahlt 
wird.  
 
Alteisenentsorgung: Im Zuge der Wrack-
entsorgung ist auch eine Alteisenabholung 
möglich. 
 
Altreifenentsorgung:  
extra Reifen beim Altauto à € 3,30 inkl. Mwst, 
LKW Reifen à € 13,30 inkl. Mwst,  
Traktor Reifen à € 17,60 inkl. Mwst. 
 
Abholung bei größeren Mengen: 
Ab einer Tonne pro To € 140,- + Mwst. 
Ab drei Tonnen pro To € 120,- + Mwst 
 
Altreifen können mit oder ohne Felgen sein.  
 
Mulden- und Containerservice für Bauschutt, 
Müll, Eisen wird ebenso angeboten.  
 
Terminvereinbarung: 
Entsorgung Unger GmbH, Mozartstraße 30, 
3382 Loosdorf,  
Telefon: 02754/6229,  
Fax: 02754/6229-29,  
E-Mail: w.unger@catv-bauer.at  
Internet: www.entsorgungen-unger.at  
 
 

Informationen aus der 
Gemeinde 
 

Änderungen Telefonnummer 
 
Es gibt immer wieder Situationen wo wir unsere 
Bürger möglichst schnell erreichen möchten. 
Sei es zur Verständigung über einen 
kurzfristigen Ausfall in der Wasserversorgung 
oder aus diversen anderen Gründen.  
Wir ersuchen, wenn Sie eine andere 
Telefonnummer erhalten, dies im Gemeindeamt 
bekannt zu geben.  

 
Wenn Sie mehr an Informationen aus der 
Gemeinde wünschen, wie zB den quartalsweise 
erstellten Ärztedienst oder den monatlich 
erscheinenden Veranstaltungskalender, geben 
Sie uns die E-Mailadresse bekannt und wir 
können zusätzlich auch Informationen die 
während des Jahres im Gemeindeamt eingehen, 
weitergeben.  
 
Ein großer Teil an Informationen sind auch auf 
der Gemeindehomepage unter www.gresten-
land.gv.at zu finden. 
 
  

Änderung - Software  
 

Gemeindeamt 
 
Aufgrund einer gesetzlichen Änderung ist es 
bereits im heurigen Jahr im Gemeindeamt 
wieder notwendig die Software zu adaptieren. 
 
Die Programmumstellung ist für die Monate Juli 
und August geplant. 
 
Die Buchhaltung muss bis 2020 umgestellt 
werden. Unsere Softwarefirma hat bereits das 
gesamte Programm dahingehend vorangepasst 
um hier Schritt für Schritt den gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Mitarbeiter im Gemeindeamt ist dies 
wieder eine große Herausforderung, da die 
Umstellung neben den alltäglichen Arbeiten 
stattfinden wird.  
Außerdem werden sich sämtliche Layouts bei 
Schriftstücken (Vorschreibungen, Bescheide, 
Gemeindeabgaben, usw.) ändern. 
Bei Fragen können Sie gerne mit den 
Mitarbeitern im Gemeindeamt Kontakt 
aufnehmen. 
 
 



Haltung von Kaninchen 
 

2. Tierhaltungsverordnung 
 
In der 2. Tierhaltungsverordnung sind die in 
jedem Fall einzuhaltenden Mindest-
anforderungen für die Kaninchenhaltung 
vorgegeben: 

 

Bei Temperaturen unter 10 ° ist den Tieren 
trockene und 
saubere Einstreu 
zur Verfügung 
zu stellen. Es 
sind 
ausreichender 
Wind-  und 
Witterungsschutz 
(wie z.B. 
Überdachung) und ein isolierter 
Rückzugsbereich vorzusehen. 
 

Den Tieren sind Haltungssysteme mit erhöhten 
Flächen oder ein zusätzlicher, räumlich 
getrennter und abgedunkelter Bereich zur 
Verfügung zu stellen.  
 

Ist Gruppenhaltung bei der Haltung mehrerer 
Tiere nicht möglich, muss zumindest ein 
geruchlicher, akustischer und visueller Kontakt 
zu anderen Kaninchen möglich sein. Jungtiere 
dürfen mit Ausnahme kranker oder verletzter 
Tiere nicht in Einzelhaltung gehalten werden. 
 

Kaninchen müssen dauernd Zugang zu 
Nagematerial (Holz, Äste etc.) und zu Stroh 
oder Heu in einer Raufe haben. Es muss 
ständiger Zugang zu Wasser vorhanden sein. 
 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins 
Freie zur Verfügung, müssen die Ställe Fenster 
oder sonstige offene oder transparente Flächen 
durch die Tageslicht einfallen kann im Ausmaß 
von mindestens drei Prozent der Stalloberfläche 
aufweisen. 
 

Stallungen für erwachsene Kaninchen benötigen 
eine Mindesthöhe von 60 cm. Für erwachsene 
Kaninchen unter 5,5 kg Körpergewicht ist eine 
Mindestbodenfläche von 6000 cm2 pro Tier zur 
Verfügung zu stellen. Kaninchen über 5,5 kg 
Körpergewicht benötigen eine 
Mindestbodenfläche von 7800 cm2. 
 

Für erwachsene Kaninchen ist pro Tier eine 
erhöhte Fläche von mindesten 1500 cm2, oder 
ein separater zusätzlicher Bereich von 
mindestens 40 Prozent der Mindestbodenfläche 

vorzusehen. Erhöhte Flächen müssen eine 
Mindestbreite von 27 cm haben. 
 

Trächtige Häsinnen müssen spätestens eine 
Woche vor dem Geburtstermin bis zum 
Absetzen der Jungen Zugang zu einer 
Nestkammer haben. Die Anzahl der 
Nestkammern muss mindestens der Anzahl der 
trächtigen weiblichen Tiere entsprechen. 
Die Tiere müssen die Nestkammern mit 
geeigneten Nestmaterial auspolstern können. 
Die Muttertiere müssen die Möglichkeit haben, 
sich vor ihren Jungen zurückziehen zu können 
(erhöhte Flächen, separater Bereich mit einer 
Abtrennung von 20 cm Höhe). Nestkammern 
müssen mindestens 25 cm hoch sein. Die 
kürzeste Seite muss mindestens 25 cm lang sein. 
 

Nicht alle im Handel angebotenen Ställe bzw. 
Käfige erfüllen diese Anforderungen des 
Tierschutzgesetzes. Achten Sie daher beim Kauf 
eines fertigen Stalles bzw. Käfigs, dass die 
Mindestmaße der 2. Tierhaltungsverordnung 
unbedingt eingehalten werden! 
 

Von der NÖ Tierschutzombudsstelle wurde eine 
Broschüre mit Haltungsempfehlungen zur 
Kaninchenhaltung herausgegeben, in der die 
wichtigsten Verhaltensweisen und Bedürfnisse 
der Kaninchen zusammengefasst werden. 
 

Haltung von 
Meerschweinchen 
 

2. Tierhaltungsverordnung 
 
Laut 2. Tierhaltungsverordnung sind 
Meerschweinchen paarweise oder in Gruppen, 
jedoch nicht zusammen mit Kaninchen, zu 
halten. 
Die Käfiggröße für 1 bis 2 Tiere muss 
mindestens 100 x 60 x 50 cm (Länge x Breite x 
Höhe), die 
Grundfläche 
für jedes 
weitere 
erwachsene 
Tier 
mindestens 
2000 cm2 
betragen. 
 
Den Tieren sind eine Schlafhöhle und erhöhte 
Liegeflächen anzubieten. 
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